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Satzung der Samtgemeinde Tarmstedt 
über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstattungen 

für die zentrale Schmutzwasseranlage 
(Schmutzwasserabgabensatzung) 

 

 

Auf Grund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-

zes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch  Art. I d. 

Gesetzes zur Änderung kommunalverfassungs-, kommunalwahl- und beamtenversor-

gungsrechtlicher Vorschriften vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und der Vorschrif-

ten des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in d. Fassung  vom 23.01.2007 

(Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 d. Gesetzes zur Änderung des Geset-

zes über den Finanzausgleich und anderer Gesetze vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 

S. 279) hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung vom TT.MM.JJJJ 

folgende Satzung beschlossen:  

 

 

 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Samtgemeinde Tarmstedt betreibt nach Maßgabe ihrer Abwasserbeseitigungs-

satzung zur Beseitigung des in ihren Mitgliedsgemeinden anfallenden Schmutz-

wassers Abwasserreinigungsanlagen 

a) in den Gemeinden Breddorf (ohne Ortsteil Ehebrock), Bülstedt (Ortsteil 

Bülstedt), Hepstedt, Kirchtimke (Ortsteil Kirchtimke), Tarmstedt, Vor-

werk, Westertimke und Wilstedt (Einrichtung „Tarmstedt“) 

b) im Ortsteil Ostertimke der Gemeinde Kirchtimke, im Ortsteil Steinfeld 

der Gemeinde Bülstedt und im Ortsteil Ehebrock der Gemeinde Bred-

dorf (Einrichtung „Klärteiche“) 

als eine jeweils selbstständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwas-

serbeseitigung. 

(2) Die Samtgemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die zentrale öffentliche Schmutz-

wasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss, 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse. 

 

 

 

§ 2 

Grundsatz der Beitragserhebung 

 

(1) Die Samtgemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Abwassergebühren 

oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweite-

rung, Verbesserung und Erneuerung ihrer zentralen öffentlichen Schmutz-
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wasseranlage Schmutzwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile. 

(2) Der Schmutzwasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksan-

schluss (Anschlussleitung vom Hauptkanal bis einschließlich Revisionsschacht  

auf dem zu entwässernden Grundstück).  

 

 

 

§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht für die zentrale Schmutzwasseranlage unterliegen Grundstü-

cke, die an diese angeschlossen werden können, wenn 

 

a) für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie 

bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) sie - ohne dass für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt 

ist - nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten 

baulichen Entwicklung der Mitgliedsgemeinden zur Bebauung oder gewerbli-

chen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale Schmutzwasseranlage tatsächlich ange-

schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorausset-

zungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

(3) Grundstück ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

 

 

 

§ 4 

Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Schmutzwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaß-

stab berechnet. Dazu wird die beitragspflichtige Grundstücksfläche gem. Ab-

satz 3 mit einem Nutzungsfaktor je Vollgeschoss multipliziert. 

(2) Für das 1. Vollgeschoss wird 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der 

Grundstücksfläche angesetzt. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach 

landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchen, Synagogen, Mo-

scheen u. ä. werden als eingeschossige Gebäude behandelt. 

(3) Als Grundstücksfläche gilt 

a) bei Grundstücken, die vollständig oder teilweise im Bereich eines Bebau-

ungsplanes liegen, die Fläche, für die der Bebauungsplan eine bauliche oder 

gewerbliche Nutzung festsetzt, 

b) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die vollständig 

innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) lie-

gen, die Gesamtfläche des Grundstückes,  

c) bei Grundstücken, die vom unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) in den 

Außenbereich (§ 35 BauGB) übergehen, die Fläche zwischen der jeweiligen 
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Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-

len; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch 

einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, 

die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und ei-

ner im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen,  

d) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. a) und c) ergebenden Grenzen 

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweili-

gen Straßengrenze oder im Falle c) der der Straße zugewandten Grund-

stücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer der übergreifenden Be-

bauung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung entsprechenden Tiefe 

verläuft, 

e) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder 

mit nur untergeordneter Bebauung festsetzt oder die innerhalb eines im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) so genutzt werden (z. B. 

Sportplätze, Campingplätze - nicht aber Friedhöfe) 75 % der Grundstücksflä-

che, 

f) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan Friedhofsnutzung festsetzt o-

der die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) so genutzt werden, die Grund-

fläche der an die öffentliche Schmutzwasseranlage angeschlossenen Bau-

lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2, höchstens jedoch die 

Gesamtfläche des Grundstücks. 

g) bei allen anderen bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

die Grundfläche der an die öffentliche Schmutzwasseranlage angeschlosse-

nen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2, höchstens je-

doch die Gesamtfläche des Grundstücks. 

h) In den Fällen f) und g) wird die so ermittelte Fläche diesen Baulichkeiten 

dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 

den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen. 

i) Bei Grundstücken im Außenbereich, für die durch Planfeststellungsbe-

schluss, bergrechtlichen Betriebsplan oder ähnlichen Verwaltungsakt eine 

der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen wird (z. B. Depo-

nien, Untergrundspeicher), diejenige Fläche, die durch den Anschluss an die 

zentrale Schmutzwasseranlage einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan anstelle der Zahl der Vollgeschosse 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, auf 

ganze Zahlen abgerundet, 

c) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die 

Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonder-

gebieten i. S. von § 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung die durch 3,5 und 

in allen anderen Baugebieten die durch 2,5 geteilte höchstzulässige Gebäude-

höhe, jeweils auf ganze Zahlen abgerundet, 
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d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nur eine Grundflächenzahl und eine 

Geschossflächenzahl festgesetzt sind, die Geschossflächenzahl geteilt durch die 

Grundflächenzahl, auf ganze Zahlen abgerundet, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nur die zulässige Grundfläche und 

die Geschossfläche in Quadratmetern festgesetzt sind, die Geschossfläche ge-

teilt durch die Grundfläche, auf ganze Zahlen abgerundet, 

f)     bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden 

dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

g) die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, wenn auf Grund von Ausnahmen oder 

Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a) bis c) überschritten wird, 

h) soweit kein Bebauungsplan besteht oder darin die Zahl der Vollgeschosse, die 

Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festgesetzt ist, 

aa) bei bebauten Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) 

die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

bb) bei unbebauten Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 

BauGB) die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhande-

nen Vollgeschosse, 

cc) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Zahl der 

Vollgeschosse derjenigen Gebäude, die an die zentrale Schmutzwasser-

beseitigung tatsächlich angeschlossen sind, 

i) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit 

untergeordneter Bebauung festsetzt oder die innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) so ge-

nutzt werden (z. B. Sportplätze, Campingplätze) und bei Friedhöfen die Zahl von 

einem Vollgeschoss. 

j) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststel-

lungsbeschluss, bergrechtlichen Betriebsplan oder ähnlichen Verwaltungsakt ei-

ne der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfallde-

ponie, Untergrundspeicher), die im Planfeststellungsbeschluss oder ähnlichem 

Verwaltungsakt für zulässig erklärte Vollgeschosszahl; bei Fehlen einer solchen 

Festsetzung die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  mindestens 

aber ein Vollgeschoss. 

(5) Bei Grundstücken, die wie ein mit mindestens einem Vollgeschoss bebautes 
Grundstück zu Wohn- oder Gewerbezwecken genutzt werden, obwohl die Bebau-
ung den Vorschriften der Nds. Bauordnung zur lichten Höhe von Vollgeschossen 
nicht entspricht, gilt jedes Geschoss als ein Vollgeschoss. 

 

 

 

§ 5 

Beitragssatz 

 

(1) Der Beitragssatz für die Herstellung und Anschaffung der zentralen öffentlichen 

Schmutzwasseranlage beträgt je m² Vollgeschossfläche bei der 

a) Einrichtung „Tarmstedt“   2,25 € 

b) Einrichtung „Klärteiche“   1,10 € 
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§ 6 

Beitragspflichtige 

 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-

lastet, so ist anstelle der des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Tei-

leigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ih-

rem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht. 

Bei Wohnungs- oder Teileigentum ruht er auf dem Miteigentumsanteil. 

 

 

 

§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der öffentlichen 

Schmutzwasseranlage vor dem anzuschließenden Grundstück einschließlich der 

Fertigstellung des ersten Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen An-

schluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.  

 

 

 

§ 8 

Vorausleistungen 

 

(1) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen ver-

langt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden 

ist. Die Vorausleistungen werden mit der endgültigen Beitragsschuld verrech-

net, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig wird. 

(2) Ist die Beitragspflicht 6 Jahre nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbeschei-

des noch nicht entstanden, so kann der Vorausleistende die Vorausleistung zu-

rück verlangen, wenn die Einrichtung zu diesem Zeitpunkt noch nicht benut-

zungsfähig ist. Die Rückzahlung ist ab Erhebung der Vorausleistung mit 0,5 % 

für jeden vollen Monat zu verzinsen. 

 

 

 

§ 9 

Veranlagung und Fälligkeit 

 

Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 

Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleis-

tung. 
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§ 10 

Ablösung 

 

Solange die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag 

vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 be-

stimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgesetzten Beitragssatzes zu ermitteln. 

Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 

 

 

 

§ 11 

Kostenerstattung für zusätzliche Grundstücksanschlüsse 

 

Der Kostenerstattungsanspruch entsteht, wenn die Samtgemeinde auf Antrag des 

Grundstückseigentümers oder Erbbauberechtigten für ein Grundstück einen weiteren 

Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht 

bereits entstanden ist, abgeteilte und verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grund-

stücksanschluss betriebsfertig herstellt. Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneue-

rung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung  eines sol-

chen zusätzlichen Grundstücksanschlusses sind der Samtgemeinde in der tatsächlich 

entstandenen Höhe zu erstatten. 

Die §§ 6 sowie 8  bis 10 gelten entsprechend. 

 

 

 

§ 12 

Auskunftspflicht 

 

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde jede Aus-

kunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich 

ist. 

(2) Die Samtgemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Aus-

kunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderli-

chen Umfang zu helfen. 

 

 

 

§ 13 

Anzeigepflicht 

 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde 

sowohl vom Verkäufer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich 

anzuzeigen. 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 

beeinflussen, hat der Abgabepflichtige dies der  Samtgemeinde unverzüglich 
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schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anla-

gen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 

 

 

§ 14  

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ausführung dieser Satzung darf die mit der Ermittlung, Festsetzung und Er-

hebung von Abwasserbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenerstattungen be-

fasste Abteilung der Samtgemeinde Tarmstedt die hierfür erforderlichen perso-

nen- und grundstücksbezogenen Daten wie Vor- und Zuname sowie Anschrift 

des Grundstückseigentümers und sonstiger Zahlungspflichtiger, Anzahl der in ei-

nem Hause gemeldeten Personen, Grundstücksgröße, Bezeichnung im Grund-

buch/Liegenschaftskataster sowie Wasserverbrauchsdaten verarbeiten.  

(2) Die in Abs. 1 genannte Stelle darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegen-

schaftsbuches, des Melderechts und der Wasserversorgung bekanntgewordenen 

personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke 

nutzen und sich diese Daten vom Steueramt, Einwohnermeldeamt, Katasteramt 

und Wasserversorgungsverband Bremervörde übermitteln lassen. 

(3) Die Weitergabe nach Abs. 2 darf auch regelmäßig und im Wege automatisierter 

Abrufverfahren erfolgen. Dies gilt hinsichtlich der Übermittlung der Verbrauchsda-

ten der Wasserversorgung auch für Dritte im Sinne des § 12 Abs. 2 NKAG. 

 

 

 

§ 15 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig gem. § 18 Absatz 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig entgegen 

a) § 12 Abs. 1 der Samtgemeinde die für die Abgabenfestsetzung notwendi-

gen Auskünfte nicht erteilt, 

b) § 13 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht oder 

nicht rechtzeitig anzeigt, 

c) § 13 Abs. 2 das Vorhandensein von Anlagen, die die Abgabenpflicht beein-

flussen könnten, nicht anzeigt. 

 (2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet 

werden. 
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§ 16 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Abwasserabgabensatzung vom 05.09.1996 nebst ihren 6 Ände-

rungssatzungen außer Kraft. 

 
 
Tarmstedt, den 21.11.2017 
 
 
 
SAMTGEMEINDE TARMSTEDT 
 
 
 
gez.: Holle     (L.S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 


